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Vorlage Stadtparlament vom 29. November 2007 Nr. 3770 

Finanzkontrolle: Rechtliches 

Nachtrag I zum Reglement über die Finanzkontrolle vom 15. Mai 1973 

1 Ausgangslage 

Auf Bundesebene wurde auf den 1. September 2007 das Revisionsaufsichtsgesetz in Kraft 

gesetzt. Das neue Revisionsrecht (Änderungen im Schweizerischen Obligationenrecht) wird 

auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Gesetze haben für die Tätigkeit der städtischen Finanzkontrolle Gültigkeit in Bezug auf 

Prüfungen der Jahresrechnungen der VBSG, der Versicherungskasse sowie aller Mandate, 

welche sie als Revisionsstelle betreut. Sie werden aber auch wegweisend sein für die Prü-

fungen der Jahresrechnungen der öffentlichen Verwaltung. 

Stellung und der Aufgabenbereich der Finanzkontrolle der Stadt St.Gallen sind im Reglement 

über die Finanzkontrolle vom 15. Mai 1973 (sRS 811.2) geregelt. Die gesetzlichen Änderun-

gen auf Bundesebene (Revisionsrecht und Revisionsaufsichtsgesetz), aber auch die allge-

meine Entwicklung auf diesem Gebiet, verlangen eine Anpassung in dem Sinne, dass die 

Stellung und die Unabhängigkeit der Finanzkontrolle von Stadtrat und Verwaltung noch deut-

licher geregelt wird. Auch muss sie von Vollzugsaufgaben befreit werden. Verwaltungsintern 

ist ein neues Reglement in Vorbereitung, welches diesen Veränderungen Rechnung tragen 

wird. Es wird im Jahre 2008 dem Stadtparlament zur Beschlussfassung vorgelegt werden.  

Eine Änderung ist zeitlich vorzuziehen: Das Revisionsaufsichtsgesetz verlangt die Unabhän-

gigkeit der Revisionsstellen. Gemäss aktuellem Reglement leistet die Finanzkontrolle bei 

allen Zahlungsanweisungen der Stadtverwaltung die Zweitunterschrift. Diese Aufgabe ist mit 

den heutigen Anforderungen an die Unabhängigkeit nicht mehr zu vereinbaren. Art. 9 lit. a 

des Reglements über die Finanzkontrolle, welches die Gegenzeichnung aller Zahlungsan-

weisungen durch die Finanzkontrolle vorsieht, ist deshalb zu streichen. Neu wird die Kollek-
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tivunterschrift bei Zahlungen durch das Finanzamt, falls nötig in Zusammenarbeit mit den 

Direktionen, geregelt werden.  

2 Anträge 

Wir beantragen Ihnen, folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Es wird ein Nachtrag I zum Reglement über die Finanzkontrolle gemäss beiliegendem 
Entwurf des Stadtrats erlassen. 

2. Es wird festgestellt, dass der Beschluss gemäss Ziff. 1 nach Art. 8 Ziff. 1 der Gemeinde-
ordnung dem fakultativen Referendum untersteht. 

 
 
 
Der Stadtpräsident: 
Scheitlin 
 
 
Im Namen des Stadtrats 
Der Stadtschreiber: 
Linke 
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Nachtrag I zum Reglement über die Finanzkontrolle 
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